
Satzung über die Nutzung von mobilen Endgeräten 
an den staatlichen Mainzer Schulen (alt)

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz hat ge-
mäß §  24 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Art.  6 des Gesetzes 
vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473) und § 2 Abs. 5 Lan-
desgebührengesetz (LGebG) in der Fassung vom 
03.12.1974 (GVBl. 1974, 578) zuletzt geändert 
durch Artikel  25 des Gesetzes vom 20.12.2024 
(GVBl. S. 473) in seiner Sitzung am 26.11.2025 fol-
gende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich und Zweck

(1) Diese Satzung regelt die Ausgabe, Nutzung, 
Wartung und Rückgabe von mobilen Endgeräten 
an den staatlichen Schulen der Landeshauptstadt 
Mainz. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler so-
wie die Lehrkräfte an den staatlichen Schulen der 
Landeshauptstadt Mainz, deren Medienkonzept 
die Nutzung mobiler Endgeräte vorsieht. 

(2) Die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 
mit mobilen Endgeräten ist eine freiwillige Leis-
tung der Landeshauptstadt Mainz als Schulträger. 
Das Schulamt der Landeshauptstadt Mainz ist 
verantwortlich für die Bereitstellung der mobilen 
Endgeräte. Es bedient sich zur Organisation des 
Nutzungsverhältnisses einer von der Schule be-
nannten Person. 

(3) Die Ausgabe der mobilen Endgeräte an die 
Schülerinnen und Schüler begründet ein öffent-
lich-rechtliches Nutzungsverhältnis. Die Satzung 
legt die Rechte und Pflichten der Landeshauptstadt 
Mainz sowie der Nutzer fest und regelt das Vorge-
hen bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der 
Geräte.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung sind: 

1. mobile Endgeräte: Tablets (iPads u. a.), Converti-
bles (Surfaces u.a.), Notebooks/Laptops oder ver-
gleichbare Endgeräte, die zur Ausgabe an die Nut-
zer vorgesehen sind. Der Gerätetyp ist abhängig 
vom eingesetzten Gerät an der besuchten Schule.

2. Koffergeräte: mobile Endgeräte, die in der Schu-
le in Ladekoffern aufbewahrt und ausschließlich 
für den Unterricht bereitgestellt, jedoch nicht zur 
dauerhaften Ausleihe vorgesehen sind.

3. Nutzer: Schülerinnen und Schüler der staatli-
chen Schulen der Landeshauptstadt Mainz.

Satzung über die Nutzung von mobilen Endgeräten 
an den staatlichen Mainzer Schulen (neu)

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Mainz hat ge-
mäß §  24 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), zuletzt geändert durch Art.  6 des Gesetzes 
vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473) in seiner Sitzung 
am 25.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich und Zweck

(1) Die Satzung gilt für die Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Lehrkräfte an den staatlichen Schulen 
der Landeshauptstadt Mainz, deren Medienkon-
zept die Nutzung mobiler Endgeräte vorsieht. Sie 
regelt die Ausgabe, Nutzung, Wartung und Rück-
gabe von mobilen Endgeräten an den staatlichen 
Schulen der Landeshauptstadt Mainz sowie das 
Vorgehen bei Verlust, Diebstahl oder Beschädi-
gung der Geräte. 

(2) Die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 
mit mobilen Endgeräten ist eine freiwillige Leistung 
der Landeshauptstadt Mainz als Schulträger, die 
entsprechend den Möglichkeiten des städtischen 
Haushalts wahrgenommen wird. Das Schulamt der 
Landeshauptstadt Mainz ist verantwortlich für die 
Bereitstellung der mobilen Endgeräte. Es bedient 
sich zur Organisation des Nutzungsverhältnisses 
der von der Schule benannten Personen. 

(3) Die Ausgabe der mobilen Endgeräte an die 
Schülerinnen und Schüler begründet ein öffent-
lich-rechtliches Nutzungsverhältnis. 

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung sind: 

1. mobile Endgeräte: Tablets (iPads u. a.), Converti-
bles (Surfaces u.a.), Notebooks/Laptops oder ver-
gleichbare Endgeräte, die zur Ausgabe an die Nut-
zer vorgesehen sind. Der Gerätetyp ist abhängig 
vom eingesetzten Gerät an der besuchten Schule.

2. Koffergeräte: mobile Endgeräte, die in der Schu-
le in Ladekoffern aufbewahrt und ausschließlich 
für den Unterricht bereitgestellt, jedoch nicht zur 
dauerhaften Ausleihe vorgesehen sind.

3. Nutzer: Schülerinnen und Schüler der staatli-
chen Schulen der Landeshauptstadt Mainz.



§ 3 Ausgabe der mobilen Endgeräte 

(1) Die Ausgabe erfolgt durch die Schule nach und 
ausschließlich gegen Unterzeichnung einer Emp-
fangsbestätigung (Anlage  1). Bei minderjährigen 
Nutzern ist die Unterschrift einer erziehungsbe-
rechtigten Person erforderlich.

(2) Mit den mobilen Endgeräten wird je nach Gerä-
tetyp folgendes Zubehör bereitgestellt: 

• für iPads: Schutz- oder Transporthülle, Ladekabel 
und Netzteil sowie optional ein Eingabestift und in-
tegrierte Tastatur gemäß dem Medienkonzept der 
Schule;
• für Notebooks/Laptops: Ladekabel, Netzteil;
• für Convertibles: Schutz- oder Transporthülle, La-
dekabel und Netzteil sowie optional ein Eingabe-
stift und integrierte Tastatur gemäß dem Medien-
konzept der Schule.

(3) Das an die Nutzer gemäß Absatz 1 ausgegebe-
ne mobile Endgerät mit Zubehör verbleibt nach der 
Ausgabe bis zur Beendigung des Nutzungsverhält-
nisses bei den Nutzern.

(4) Die Koffergeräte stehen grundsätzlich zur Nut-
zung innerhalb der Schule zur Verfügung. Diese Ge-
räte sind nicht Teil der regulären Ausgabe. Sie dür-
fen das Schulgelände nur ausnahmsweise und nur 
zu Unterrichtszwecken verlassen. Die Verantwor-
tung für die temporäre Überlassung und Verwal-
tung dieser Geräte liegt bei den Lehrkräften. Eine 
gesonderte Empfangsbestätigung ist hier nicht er-
forderlich. 

§ 4 Dokumentation und Datenerhebung

(1) Die Schule dokumentiert die Ausgabe der mo-
bilen Endgeräte und ist für die Organisation der 
Ausgabe verantwortlich. Die vollständig ausge-
füllten Empfangsbestätigungen leitet die Schule 
schnellstmöglich an das Schulamt weiter.

§ 3 Ausgabe der mobilen Endgeräte 

(1) Die Ausgabe erfolgt durch die Schule nach und 
ausschließlich gegen Unterzeichnung einer Emp-
fangsbestätigung (Anlage 1). Bei minderjährigen 
Nutzern ist die Unterschrift einer erziehungsbe-
rechtigten Person erforderlich.

(2) Mit den mobilen Endgeräten wird je nach Gerä-
tetyp folgendes Zubehör bereitgestellt: 

1. für Tablets: Schutz- oder Transporthülle, Lade-
kabel und Netzteil sowie optional ein Eingabestift 
und integrierte Tastatur gemäß dem Medienkon-
zept der Schule;
2. für Notebooks/Laptops: Ladekabel, Netzteil;
3. für Convertibles: Schutz- oder Transporthülle, 
Ladekabel und Netzteil sowie optional ein Einga-
bestift und integrierte Tastatur gemäß dem Medi-
enkonzept der Schule.

(3) Das an die Nutzer gemäß Absatz 1 ausgegebe-
ne mobile Endgerät mit Zubehör verbleibt nach der 
Ausgabe bis zur Beendigung des Nutzungsverhält-
nisses bei den Nutzern.

(4) Die an die Nutzer ausgegebenen mobilen End-
geräte sind entweder neu oder von der Landes-
hauptstadt Mainz auf ihre Funktionsfähigkeit über-
prüft. Soweit nicht in der Empfangsbestätigung 
anders angegeben, befinden sich Gerät und Zube-
hör zum Zeitpunkt der Ausgabe in einem technisch 
einwandfreien Zustand. Stellt der Nutzer dennoch 
einen Schaden an dem von ihm übernommenen 
mobilen Endgerät oder Zubehör fest, hat er die-
sen unverzüglich nach Entgegennahme anzuzei-
gen. Anderenfalls ist davon auszugehen, dass 
sich Gerät und Zubehör bei der Ausgabe in einem 
technisch einwandfreiem Zustand befand; das gilt 
auch für die Koffergeräte.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Er-
satzgeräte. 

(6) Die Koffergeräte stehen grundsätzlich zur Nut-
zung innerhalb der Schule zur Verfügung. Diese 
Geräte sind nicht Teil der regulären Ausgabe. Sie 
dürfen das Schulgelände nur ausnahmsweise und 
nur zu Unterrichtszwecken verlassen. Die Verant-
wortung für die temporäre Überlassung und Ver-
waltung dieser Geräte liegt bei den Lehrkräften. 
Eine gesonderte Empfangsbestätigung ist hier 
nicht erforderlich. 

§ 4 Dokumentation und Datenverarbeitung

(1) Die Schule dokumentiert die Ausgabe der mo-
bilen Endgeräte und ist für die Organisation der 
Ausgabe verantwortlich. Die vollständig ausge-
füllten Empfangsbestätigungen leitet die Schule 
schnellstmöglich an das Schulamt weiter.



(2) In der Empfangsbestätigung werden die Serien-
nummer des mobilen Endgerätes und das ausge-
händigte Zubehör vermerkt und den Nutzern damit 
zugeordnet.

(3) Die Dokumentation der Ausgabe nach Absatz 1 
umfasst auch folgende Nutzerdaten: 
	 •	 Vor- und Nachname,
	 •	 Geburtsdatum, 
	 •	 Anschrift,
	 •	 E-Mail-Adresse,

Diese Daten dienen ausschließlich der Kontaktauf-
nahme im Schadens- oder Reklamationsfall und 
werden gemäß den datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen verwendet.

(4) Die Nutzer haben den Zustand der von ihnen 
übernommenen Geräte und des Zubehörs bei Aus-
gabe zu prüfen und vorhandene Schäden unver-
züglich anzuzeigen; das gilt auch für die Kofferge-
räte. Erfolgt die Anzeige nicht unverzüglich, wird 
angenommen, dass sich das Gerät bei der Ausgabe 
in unbeschädigtem Zustand befand. 

(5) Die Daten des Geräts, die für die Wartungs- 
und Administrationstätigkeiten erforderlich sind, 
werden im zentralen Mobile Device Management 
(MDM) der Landeshauptstadt Mainz gespeichert.

(6) Die Datenerhebung erfolgt im Einklang mit der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Daten 
werden nur für den vorgesehenen Zweck verwendet 
und anschließend gelöscht. 

§ 5 Nutzung und Pflege der mobilen Endgeräte

(1) Die Nutzung der mobilen Endgeräte richtet sich 
nach den Vorgaben des Medienkonzeptes der je-
weiligen Schule. Eine private Nutzung ist nur dann 
zulässig, wenn das Medienkonzept der Schule die-
se erlaubt.

(2) Die Nutzer sind verpflichtet, die mobilen End-
geräte sorgfältig zu behandeln. Dazu gehört:
1. Aufbewahrung in einer sauberen und trockenen 
Umgebung,
2. Nutzung ausschließlich in der mitgelieferten 
Schutzhülle,
3. Schutz vor Flüssigkeiten, extremen Temperatu-
ren und sonstigen äußeren Einwirkungen.

(3) Es ist den Nutzern untersagt, eigenständig Soft-
ware zu installieren, zu entfernen oder andere techni-
sche Veränderungen vorzunehmen, es sei denn, das 
Medienkonzept der Schule erlaubt das ausdrücklich. 

(4) Eine Weitergabe der mobilen Endgeräte an Dritte 
ist verboten.

(2) In der Empfangsbestätigung werden die Serien-
nummer des mobilen Endgerätes und das ausge-
händigte Zubehör vermerkt und den Nutzern damit 
zugeordnet.

(3) Die Dokumentation der Ausgabe nach Absatz 1 
umfasst auch folgende Nutzerdaten: 
	 1.	 Vor- und Nachname,
	 2.	 Geburtsdatum, 
	 3.	 Anschrift,
	 4.	 E-Mail-Adresse (falls vorhanden),

Diese Daten dienen ausschließlich der Einrichtung 
des mobilen Endgerätes und der Mobilgerätever-
waltung sowie der Kontaktaufnahme im Schadens- 
oder Reklamationsfall. Die Daten werden gemäß 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
wendet.

(4) Die Datenverarbeitung erfolgt im Einklang mit 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Da-
ten werden nur für den angegebenen Zweck ver-
wendet und nach beanstandungsfreier Rückgabe 
des Gerätes oder nach Erlöschen der gegenseitigen 
Ansprüche aus dem Nutzungsverhältnis gelöscht. 

(5) Die Daten des Geräts, die für die Wartungs- 
und Administrationstätigkeiten erforderlich sind, 
werden im zentralen Mobile Device Management 
(MDM) der Landeshauptstadt Mainz gespeichert.

Punkt (4) & (5) (ehemalig (5) & (6) wurden ge-
tauscht.

§ 5 Nutzung und Pflege der mobilen Endgeräte

(1) Die Nutzung der mobilen Endgeräte richtet sich 
nach den Vorgaben des Medienkonzeptes der je-
weiligen Schule. Eine private Nutzung ist nur dann 
zulässig, wenn das Medienkonzept der Schule die-
se erlaubt.

(2) Die Nutzer sind verpflichtet, die mobilen End-
geräte sorgfältig zu behandeln. Dazu gehört:
1. Aufbewahrung in einer sauberen und trockenen 
Umgebung,
2. Nutzung ausschließlich in der mitgelieferten 
Schutzhülle,
3. Schutz vor Flüssigkeiten, extremen Temperatu-
ren und sonstigen schädigenden äußeren Einwir-
kungen.

(3) Es ist den Nutzern untersagt, eigenständig Soft-
ware zu installieren, zu entfernen oder andere techni-
sche Veränderungen vorzunehmen, es sei denn, das 
Medienkonzept der Schule erlaubt das ausdrücklich. 

(4) Eine Weitergabe der mobilen Endgeräte an Dritte 
ist verboten.



(5) Die Nutzer haben beim Einsatz von Apps und 
Cloud-Diensten die datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen einzuhalten.

(6) Eine Nutzung der Geräte im Ausland ist nur in 
Ausnahmefällen und nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung des Schulamtes der Landeshaupt-
stadt Mainz gestattet.  

(7) Die Landeshauptstadt Mainz kann zur Filterung 
bestimmter illegaler, verfassungsfeindlicher, ras-
sistischer, gewaltverherrlichender oder pornografi-
scher Inhalte einen Contentfilter einsetzten. Mittels 
dieses Contentfilters werden Inhalte von Websei-
ten während des Browserbetriebs über das mobile 
Endgerät blockiert. 

§ 6 Haftung und Vorgehen bei Verlust, Diebstahl 
oder Beschädigung

(1) Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl der 
mobilen Endgeräte sind von den Nutzern dem 
Schulamt über die Schule schnellstmöglich unter 
Verwendung des Schadensformulars des Schulam-
tes (Anlage 2) zu melden.

(2) Im Falle eines Schadens ist das mobile Endgerät 
unverzüglich zusammen mit dem unterschriebenen 
Schadensformular der Schule zu übergeben, die 
beides unverzüglich an das Schulamt weiterleitet.

(3) Schäden an Koffergeräten sollen von der ausge-
benden Lehrkraft dem Schulamt unverzüglich mit-
tels des Schadensformulars (Anlage 2) gemeldet 
werden; wenn die Lehrkraft Kenntnis vom Schädi-
ger hat, ist dieser dem Schulamt mitzuteilen. 

(4) Im Falle eines Diebstahls haben die Nutzer 
die Schulleitung unverzüglich zu informieren. Die 
Nutzer oder deren Erziehungsberechtigte sind ver-
pflichtet, eine polizeiliche Anzeige zu erstatten und 
diese der Schule vorzulegen; die Schule leitet die 
Anzeige schnellstmöglich an das Schulamt weiter. 

(5) Die Nutzer haften gegenüber der Landes-
hauptstadt Mainz für Beschädigung, Verlust oder 
Nichtrückgabe der mobilen Endgeräte sowie des 
Zubehörs (z.B. Ladekabel, Schutzhüllen oder Ein-
gabestifte) nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Bei Verletzung der Aufsichtspflicht haften daneben 
die Erziehungsberechtigten. Für die Abnutzung 
durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch haften 
die Nutzer nicht.

(5) Eine Nutzung der Geräte im Ausland ist nur in 
Ausnahmefällen und nach vorheriger schriftlicher 
Genehmigung des Schulamtes der Landeshaupt-
stadt Mainz gestattet.

Hinweis: Paragraphen 6,7,8 wurden in ihrer Rei-
henfolge geändert. Die bisherige und die neue 
Fassung werden zur besseren Vergleichbarkeit 
hier Gegenübergestellt. 

§ 8 Vorgehen bei Verlust, Diebstahl oder Beschä-
digung

(1) Beschädigungen, Gerätedefekte, Verlust oder 
Diebstahl der mobilen Endgeräte sind von den 
Nutzern unverzüglich mit dem unterschriebenen 
Schadensformular (Anlage 2) der Schule zu über-
geben, die beides unverzüglich an das Schulamt 
weiterleitet. 

(2) Im Falle eines Schadens ist das mobile Endge-
rät unverzüglich zusammen mit dem unterschrie-
benen Schadensformular der Schule zu überge-
ben, die beides unverzüglich an das Schulamt 
weiterleitet.

(2) Schäden an Koffergeräten sollen von der ausge-
benden Lehrkraft dem Schulamt unverzüglich mit-
tels des Schadensformulars (Anlage 2) gemeldet 
werden; wenn die Lehrkraft Kenntnis vom Schädi-
ger hat, ist dieser dem Schulamt mitzuteilen. 

(3) Im Falle eines Diebstahls haben die Nutzer die 
Schule unverzüglich zu informieren. Die Nutzer 
oder deren Erziehungsberechtigte sind verpflich-
tet, eine polizeiliche Anzeige zu erstatten und die-
se der Schule vorzulegen; die Schule leitet die An-
zeige schnellstmöglich an das Schulamt weiter.



§ 7 Wartung und Reparatur

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch 
das Schulamt oder durch einen von diesem beauf-
tragten Dienstleister durchgeführt werden.

§ 8 Nutzungsdauer und Rückgabe der mobilen 
Endgeräte

(1) Die Rückgabe der mobilen Endgeräte erfolgt:

1. bei Beendigung des Schulverhältnisses an der 
ausgebenden Schule oder
2. bei Aufforderung der Schule oder des Schulam-
tes.

(2) Zurückzugeben sind das mobile Endgerät sowie 
sämtliches in der Empfangsbestätigung aufgeführte 
Zubehör.

(3) Die Schule prüft die Geräte bei Rückgabe. Schä-
den oder fehlendes Zubehör werden dokumentiert 
und dem Schulamt unverzüglich gemeldet. 

(4) Bei der Rückgabe des mobilen Endgerätes wer-
den alle Daten aus dem Mobile Device Manage-
ment (MDM) System gelöscht. 

(5) Bei nicht fristgerechter Rückgabe werden Be-
arbeitungsgebühren gemäß § 10 Abs. 3 erhoben. 

(6) Sollte ein Nutzer seiner Rückgabepflicht nicht 
nachkommen und unauffindbar sein, behält sich 
die Landeshauptstadt Mainz vor, Strafanzeige zu 
erstatten.

§ 9 Schadensersatz und Verwaltungsgebühren

(1) Haften die Nutzer oder ihre Erziehungsberech-
tigten nach den gesetzlichen Vorgaben (siehe § 7 
Abs.   5 dieser Satzung), erhebt die Stadt bei Ver-
lust, Beschädigung oder Nicht-Rückgabe der mobi-
len Endgeräte oder des zugehörigen Zubehörs die 
in Anlage 3 festgelegten Pauschalbeträge als Scha-
densersatz. Das gilt sowohl für die mobilen End-
geräte und deren Zubehör als auch für die Koffer-
geräte. Den Nutzern steht es frei, einen geringeren 
Schaden nachzuweisen.

(2) Die Pauschalen für den Schadensersatz werden 
nach Feststellung des Schadens durch die Schule 
dem Nutzer bzw. seinen Erziehungsberechtigten 
durch das Schulamt in Rechnung gestellt und sind 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungs-
stellung zu begleichen.

(3) Für jeden Fall von Beschädigung, Verlust oder 
Nichtrückgabe mobiler Endgeräte oder deren Zu-
behör wird eine Verwaltungsgebühr nach Zeitauf-

§ 6 Wartung und Reparatur

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch 
das Schulamt oder durch einen von diesem beauf-
tragten Dienstleister durchgeführt werden.

§ 7 Nutzungsdauer und Rückgabe der mobilen 
Endgeräte

(1) Die Rückgabe der mobilen Endgeräte erfolgt:

1. bei Beendigung des Schulverhältnisses an der 
ausgebenden Schule oder
2. bei Aufforderung der Schule oder des Schulam-
tes.

(2) Zurückzugeben sind das mobile Endgerät so-
wie sämtliches in der Empfangsbestätigung aufge-
führte Zubehör.

(3) Die Schule prüft die Geräte bei Rückgabe. Et-
waige Schäden oder fehlendes Zubehör werden 
dokumentiert und dem Schulamt unverzüglich ge-
meldet. 

(4) Bei der Rückgabe des mobilen Endgerätes wer-
den alle Daten aus dem Mobile Device Manage-
ment (MDM) System gelöscht. 

(5) Sollte ein Nutzer seiner Rückgabepflicht nicht 
nachkommen und unauffindbar sein, behält sich 
die Landeshauptstadt Mainz vor, Strafanzeige zu 
erstatten.

§ 9 Schadensersatz

(1) Die Nutzer haften gegenüber der Landes-
hauptstadt Mainz für Beschädigung, Verlust oder 
Nichtrückgabe der mobilen Endgeräte sowie des 
Zubehörs (z.B. Ladekabel, Schutzhüllen oder Ein-
gabestifte) nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Bei Verletzung der Aufsichtspflicht haften daneben 
die Erziehungsberechtigten. Für die Abnutzung 
durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch haf-
ten die Nutzer nicht.

(2) Sind die Nutzer oder ihre Erziehungsberech-
tigten nach den gesetzlichen Vorgaben zum 
Schadensersatz verpflichtet, erhebt die Landes-
hauptstadt Mainz bei Verlust, Beschädigung oder 
Nicht-Rückgabe der mobilen Endgeräte oder des 
zugehörigen Zubehörs die in Anlage 3 festgelegten 
Pauschalbeträge als Schadensersatz. Das gilt so-
wohl für die mobilen Endgeräte und deren Zubehör 
als auch für die Koffergeräte. Den Nutzern steht es 
frei, einen geringeren Schaden nachzuweisen.



wand berechnet. Die Höhe der Gebühr bestimmt 
sich nach § 2 der Landesverordnung über die Ge-
bühren für Amtshandlungen allgemeiner Art (Allge-
meines Gebührenverzeichnis) vom 08.11.2007 in 
der jeweils geltenden Fassung. 

§ 10 Haftungsausschluss

(1) Die Landeshauptstadt Mainz übernimmt keine 
Haftung für Schäden an den Geräten, die durch un-
sachgemäße Nutzung oder durch Dritte verursacht 
werden.

(2) Die Landeshauptstadt Mainz haftet nicht für 
Mängel an Hard- oder Software, fehlerhafte Soft-
wareinstallationen, den Verlust oder die Sicherung 
personenbezogener Daten auf den ausgegebenen 
mobilen Endgeräten oder darauf verwendeten Da-
tenträgern.

§ 11 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

Mainz, den

Landeshauptstadt Mainz

Nino Haase
Oberbürgermeister

§ 10 Haftungsausschluss

(1) Die Landeshauptstadt Mainz übernimmt keine 
Haftung für Schäden an den mobilen Endgeräten, 
die durch unsachgemäße Nutzung oder durch Drit-
te verursacht werden. Im Übrigen haftet die Lan-
deshauptstadt Mainz nach den gesetzlichen Be-
stimmungen.

(2) Die Sicherung der persönlichen Daten auf den 
mobilen Endgeräten liegt in der alleinigen Verant-
wortung des Nutzers. Für den Verlust von Daten 
haftet die Landeshauptstadt Mainz nicht.

§ 11 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

Mainz, den 

Landeshauptstadt Mainz

Nino Haase
Oberbürgermeister

Rot markierte Passagen: stellen Anpassungen dar, 
die infolge interner Abstimmungensprozesse sowie 
eingegangener Stellungnahmen vorgenommen wur-
den.

Blau markierte Passagen: kennzeichnen Änderun-
gen, die sich aus dem Gremienlauf ergeben haben.


